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Teilprüfung

ABU schriftlich
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Berufskenntnisse schriftlich

Erfahrungsnote Berufskunde
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ABU Erfahrungsnote

10
%

10%

Kompetenznachweise ÜK

20%

ABU Vertiefungsarbeit

20
%

EFZ
NOTENDURCH-

SCHNITT

Mindestnote 4

20%

20%

Qualifikationsverfahren QV
Der Notenschnitt des Qualifikationsverfahrens (LAP) setzt sich aus fol-
genden sechs Teilnoten zusammen:
 – Teilprüfung 20%
 – individuelle praktische Arbeit 20%
 – Berufskenntnisse 10%
 – Produktionsunterlagen 10%
 – Allgemeinbildung 20%
 – Erfahrungsnote 20%

Neben dem Notenschnitt aller sechs Teilnoten müssen die grundle-
genden Berufsarbeiten der Teilprüfung sowie die individuelle prakti-
sche Arbeit der IPA mindestens die Note 4 aufweisen. Als Erfahrungs-
noten fliessen die auf halbe Noten gerundeten Semesterzeugnisnoten 
des berufskundlichen Unterrichtes sowie die benoteten Kompetenz-
nachweise der überbetrieblichen Kurse in die Schlussnote ein.

Die Teilprüfung TP im Umfang von acht bis zwölf Stunden überprüft 
die praktischen Fähigkeiten am Ende des 3. Lehrjahres. Die individu-
elle praktische Arbeit IPA im Umfang von 40 bis 80 Stunden überprüft 
die fachlich korrekte Tätigkeit am Ende des 4. Lehrjahres. Diese Ar-
beit umfasst zudem eine Präsentation sowie eine schriftliche Doku-
mentation. Am Ende des 8. Semesters wird das theoretische Wissen 
mittels der schriftlichen Qualifikationsverfahren Berufskenntnisse, 
Produktionsunterlagen und Allgemeinbildung geprüft. Sind die Noten 
der TP, IPA sowie der Gesamtschnitt über 4, gilt die Prüfung als be-
standen und Sie sind Schreiner oder Schreinerin mit Eidgenössi-
schem Fähigkeitszeugnis EFZ.


